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§ 146 VersVG
 VersVG - Versicherungsvertragsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

Bei der Versicherung gegen die Gefahren der Binnenschi*ahrt hat der Versicherungsnehmer jeden Unfall, der das

Schi* oder die Ladung tri*t, auch wenn dadurch ein Entschädigungsanspruch für ihn nicht begründet wird, dem

Versicherer unverzüglich anzuzeigen, sofern der Unfall für die vom Versicherer zu tragende Gefahr erheblich ist.

In Kraft seit 06.04.1959 bis 31.12.9999
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